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Schriftliche Stellungnahme des BPE e.V. zu dem ASMK Papier .

Der Bundesverband Psychiatrie Erfahrener vertritt allgemein die Meinung, dass die in dem ASMK-Papier vorgeschlagenen Veränderungen der Eingliederungshilfe für Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen grundsätzlich eine gewisse Verbesserung darstellen und sich in die richtige Richtung bewegen.

Es ist schön und gut , dass sich dieses Papier auf UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen beruft und den emanzipatorischen Charakter der vorgeschlagenen Veränderungen unterstreicht, aber manche Formulierungen, wie z.B. über 

Beachtung der Wunsch- und Wahlrechte der behinderten Menschen empfinden wir als viel zu vage und nichtssagend.

Wenn  man dort von dem angemessenen  Gleichgewicht zwischen den persönlichen Wünschen behinderter Bürger und Möglichkeiten der Gesellschaft spricht, ist für uns unklar,

wer über diese Möglichkeiten der Gesellschaft bestimmen soll und ob die behinderten Menschen und ihre Verbände auch dabei ein Mitspracherecht haben.

Wir als Verband unterstützen grundsätzlich personenzentrierten Ansatz der Eingliederungshilfe

und Stärkung der Selbstbestimmung , Eigenverantwortung und Selbsthilfepotenzialen der Leistungsempfänger.

Die Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements  sehen wir auch als ein Schritt in die richtige Richtung, allerdings sind wir dafür, dass die Selbsthilfeverbände

stärker dabei miteinbezogen und auch finanziell unterstützt werden.

In dem Papier werden auch alternative M;öglichkeiten die Leistungen  zu beziehen z.B. als Persönliches Budget, oder als andere pauschalierte Geldleistungen,angesprochen, aber

gleichzeitig wird diese Möglichkjeit nur als Erprobung angesehen lediglich in den Fällen, wo das Dreieckleistungsverhältnis nicht zwingend erforderlich ist.

Ab 1.1. 2008 besteht doch Rechtsanspruch auf Leistungen in Form des Persönlichen Budgets

und diese Tatsache müsste auch in dem Positionspapier noch viel deutlicher zur Sprache kommen.

Wenn in Verbindung mit dem personen zentrierten Ansatz der Eingliederungshilfe viel über die Stärkung des Fallmanagements gesprochen wird, befürchten wir , dass die Betroffenen hauptsächlich als Fälle in der Statistik und nicht als individuelle Personen

mit ihren Stärken, Fähigkeiten und Bedürfnissen betrachtet werden.

Wir sind dagegen, dass überwiegend mit psychiatrischen und anderen ärztlichen Diagnosen,

die grundsätzlich nur die Defizite aufzeigen und nicht auf noch vorhandene Ressourcen 

und Potentiale hinweisen, gearbeitet wird und sehen die vorgeschlagene Aufhebung der

datenschutzrechtlichen Bestimmungen bei der Übermittlung von Diagnosedaten an Leistungträger im SGB XII als nicht rechtmäßig un d einen erheblichen Rückschritt.

Die psychiatrischen Diagnosen haben für Betroffene oft eine stigmatisierende Wirkung und

können auch ein erhebliches Hindernis bei der Wiedereingliederung in die Gesellschaft und bei der Suche eines geeigneten  Arbeitsplatzes darstellen.

Deswegen sind wir strikt dagegen, dass Diagnose Daten ohne wirklich freiwilliges und nicht mit Androhung von Nachteilen und Sanktionen verbundenes Einverständnis der Betroffenen

an andere Leistungsträger übermittelt werden.

Unser Verband setzt sich dafür ein, dass möglich viele Betroffene eine Arbeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt erhalten können.

Für die Mehrheit der Psychiatrie-Erfahrenen stellt die Beschäftigung in den Werkstätten für behinderte Menschen  keine Tätigkeit dar, die auf Dauer zu ihrer wirklichen Teilhabe in der

Gesellschaft führt und Ihnen Zufriedenheit und Erfüllung bereitet.

Viele von unseren Mitgliedern sind hochqualifiziert, haben beispielsweise Hochschulabschluß oder zumindest eine abgeschlossene Berufsausbildung, aber sind krankheitsbedingt z.B. aufgrund der schwankender Leistung oft nicht in der Lage auf Dauer einen  8 Stunden Tag zu überstehen.

Wenn wir auch anerkennen , dass die Stärkung der Position der sog. virtuellen Werkstatt

mit ihren ausgelagerten Arbeeitsplätzen einen gewissen Fortschritt darstellt, sind wir dafür , dass die Bedürfnisse unserer Betroffenen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt durch die bedürfnisangepaßte Arbeitsplätze auch in Teilzeit oder als Zuverdienstbasis und Abkehr von dem Prinzip alles oder nichts, weit mehr berücksichtigt werden.

Diese Richtung vertreten auch die Fortbildungen unter der Überschrift Experience Involvement

( EX-IN)-Experte aus Erfahrung

Bei diesen Fortbildungen , die schon mehrmals in Hamburg und Bremen stattgefunden haben sieht man die Psychiatrie-Erfahrung als Chance und positive Eigenschaft, die oft besseren Zugang zu den anderen Betroffenen ermöglicht.

Die geeigneten Psychiatrie-Erfahrenen werden dabei zu Genesungshelfern und Dozenten imBereich der psychosozialen Versorgung qualifiziert.

Wir finden, dass Durchführung von solchen  Maßnahmen und Unterstützung bei der Vermittlung der Absolventen in die geeignete Arbeitsplätze z.B. auch über das Persönliche  Budget zu den Aufgaben der Eingliederungshilfe eigentlich gehören müßte.

Insgesamt finden wir , dass in diesem ASMK-Positionspapier trotz mancher guten Ansätze

nicht genügend auf Bedürfnisse von Psychiatrie-Erfahrenen eingegangen wird.

Unser Vorschlag wäre,eine Facharbeitsgruppe auf der behördlichen Ebene einzuberufen

mit angemessener Beteiligung der Betroffenenvertreter, die ein Konzept erarbeitet, in dessen Rahmen die speziellen Bedürfnisse  Psychiatrie-Erfahrener im Bereich der Eingliederungshilfe

adäquat berücksichtigt werden.

Die Mitglieder dieser Arbeitsgruppe sollten ihr finanziellen Aufwendungen, ähnlich, wie das z.B.

bei den Patientenvertretern auf der Bundesebene jetzt schon der  Fall ist angemessen erstattet

bekommen.
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